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Fragen Sie bei Unklarheiten Ihren Kaminfeger 
und Feuerungskontrolleur 

Anzündhilfen sind im Detailhandel und in Bau - 
und Hobbymärkten erhältlich 

 

Neu Feuerungskontrolle auch für  
kleine Holzfeuerungen 
Seit 2008 sind neu auch kleine Holzfeuerungen, Chemi-
nées und Schwedenöfen (mit einer Leistung bis 70 kW) 
kontrollpflichtig. Ihre Holzfeuerung wird kontrolliert, 
wenn sie eine Feuerungsleistung bis 70 Kilowatt auf-
weist und innerhalb von zwei Jahren mindestens einmal 
gereinigt wird. Die Kontrolle erfolgt in der Regel alle 2 
Jahre mittels Sichtkontrolle und Aschenprobenentnah-
me im Rahmen der ordentlichen Kaminreinigung durch 
die Kaminfegerin oder den Kaminfeger. Stichproben-
weise werden im Labor Ascheanalysen durchgeführt. 
Die Sichtkontrolle umfasst eine Prüfung und Beurtei-
lung der Anlage  (Glanzruss, Luftregelung, Speicher, 
Kamin), eine Prüfung und Beurteilung der Asch e 
(unerlaubte Rückstände) sowie des Brennstof fes 
(Feuchtigkeit und  Stückigkeit des Holzes, keine Abfälle, 
keine Abfallholz). Die Kontrollen entsprechen denjeni-
gen der andern Zentralschweizer Kantone.  
 


